




Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 283 
- Hoisten, Nordwest - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.09.1980 Es gilt die BauNVO 1977 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Die gemäß § 3 (3) der BauNVO vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1 (6) 1 derselben Verordnung 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Gemäß § 3 (4) der BauNVO sind nur Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig. 
Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen oder auf den hierfür besonders 
ausgewiesenen Flächen zulässig. 
Nebenanlagen gemäß § 14 (1) der BauNVO sind nicht gestattet. 
Gemäß § 9 (1) 24 des Bundesbaugesetzes wurde gegen den von der geplanten Autobahn A 46 und 
der Hochstadenstraße ausgehenden Verkehrslärm Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. 
In den Aufenthaltsräumen von Gebäuden dürfen die Anhaltswerte für Innengeräuschpegel der VDI-
Richtlinie 2719 - Ausgabe Oktober 1973 - nicht überschritten werden. 

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Um ein gestalterisch befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, werden aufgrund § 103 (3) der 
BauONW in der Fassung vom 15.7.1976 (GV MW S. 264) in Verbindung mit § 9 (4) BBauG und § 4 
der 1. Durchführungsverordnung zum BBauG vom 29.11.1960 (GV NW S. 433) in der Fassung der 
Verordnung vom 21.4.1970 (GV NW S. 299) folgende bauordnungsrechtliche (gestalterische) Fest-
setzungen Bestandteil des Bebauungsplanes: 

Außenwände 

Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau- oder Ziegelverblendbauweise, hellrot bis sand-
farben, auszuführen. Bei einheitlicher Ausführung im gesamten geplanten Wohnbereich ist 
Kalksandsteinmauerwerk gestattet. Als Ausnahme ist Kalksandsteinmauerwerk auch nur für 
sämtliche 2-geschossigen Reihenhäuser oder für die 1-geschossige Bebauung insgesamt 
gestattet. 

Einzelne andersartige Fassadenteile in Beton, Waschbeton, Schiefer, Putz oder Holz sind 
zulässig, wenn sie sich dem Baukörper gestalterisch einordnen. 

Garagen 

Die im Plan ausgewiesenen Garagengruppen (2 und mehr Einheiten) sind einheitlich in Ziegel-
rohbau oder Ziegelverblendbauweise bzw. insgesamt einheitlich in Kalksandsteinmauerwerk bei 
Verwendung des gleichen Steinmaterials der Wohnbebauung mit Flachdach zu errichten. 

Außenmaße: 3 x 6,00 m 
Pfeilerbreite: 62,5 cm, am Ende 31,5 cm 
Höhe des Mauerwerks : = Türhöhe: 212,5 cm 
Sockelhöhe: = Oberkante Fußboden: mindestens 10 cm über Straßenhöhe 
Umlaufender Sichtbeton- 
balken: 32,5 cm hoch; einheitlich weiß oder hellgrau gestrichen 
Sichtblende des Abdeck- 
bleches: 7 cm hoch 
Dachentwässerung : innen 
Tore: in Konstruktion, Material und Anstrich einheitlich 

Abweichungen von den angegebenen Maßen und die Verwendung von Fertigbauteilen sind nur 
gruppenweise einheitlich als Ausnahme zulässig. 

Dächer 



Dachaufbauten und Drempel sind nicht zulässig. Bei giebelständiger Reihenhausbebauung ist 
jedoch ausnahmsweise gruppenweise einheitlich ein Drempel bis 0,60 m Höhe zulässig. 
Eine wahlweise Ausführung mit Sattel- oder Pultdächern für die 1-geschossige Wohnbebauung 
ist nur abschnittsweise einheitlich gestattet, wobei als Abschnitte nur der nördliche und südliche 
Bereich anzusehen sind. 
Abweichungen sind nur als Ausnahme zulässig. Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind 
unterschiedliche Dachformen nicht gestattet, Trauf- und Firsthöhen müssen hier gleich sein. 

Außenanlagen 

Die im Plan als „nicht überbaubare Grundstücksfläche - Vorgärten" gekennzeichneten Flächen 
sind zur öffentlichen Verkehrsfläche hin nur durch einen Rasenkantstein zu begrenzen. Stras-
senseitige Einfriedung: Waldlattenzaun 0,80 m hoch; ausnahmsweise sind Mauern 0,80 m hoch 
zulässig. Rückwärtige und seitliche Einfriedung zwischen Hausgärten und zu Grünflächen hin: 
Maschendrahtzaun 0,80 m hoch; als Ausnahme sind Waldlattenzäune 0,80 m hoch zulässig. 

Terrassen- und Sichtschutzwände: 

Bei Gebäuden, deren Eingangs- und Gartenseite zur Straße ausgerichtet sind, werden Sicht-
schutzwände bis 2,0 m Höhe, gruppenweise einheitlich in Holz, gegebenenfalls in Verbindung 
mit einer Holzpergola, gestattet. An zwei im Plan gekennzeichneten Stellen ist eine seitliche 
Verlängerung der 2 m hohen Sichtschutzwand mit Anschluß an die geplanten Garagenzeilen 
zulässig. 

* Nachrichtliche Eintragung: 

Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone III B des Wasserwerkes Neuss. 

Zu 1.) Planungsrechtliche Festsetzungen: 

Maßgeblich für die Beurteilung der betroffenen baulichen Anlagen ist das Gutachten des Instituts für 
Schalltechnik, Raumakustik, Wärmeschutz Dr. Ing. Klapdor. Beratender Ingenieur VBI vom 
12.02.1979 - Az.: V 7 009 74 a. 

* Die aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.05.1980 geänderten Festsetzungen, wurden in 
den Text eingearbeitet. 
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